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RS OGH 1987/10/20 5Ob579/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1987

Norm

ABGB §198 C

AußStrG §9 A2c

Rechtssatz

Die Großmutter hat iSd § 198 Abs 2 ABGB keinen Anspruch auf Bestellung zum Vormund für das uneheliche Kind ihrer

verstorbenen Tochter und ist deshalb nicht rekursberechtigt, wenn ihr darauf hinzielender Antrag abgewiesen wurde.
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